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Urlaubsregion und 
Trinkwasserspeicher

Wasser aus dem 
Bodensee 
Seit 1961 fließt  
Bodenseewasser auch 
nach Dettenhausen

Sauberes Trinkwasser: Einfach den Hahn aufdrehen 
und schon sprudelt es. Ob zum Trinken oder Du-
schen, zum Waschen oder Spülen, für den Hausputz 
oder zum Gießen von Beeten oder des Rasens – 
scheinbar unbegrenzt steht es zur Verfügung. Das 
war nicht immer so. Wer in alten Amtsblatt-Ausgaben 
blättert, wird in den Sommermonaten immer wieder 
auf Verordnungen und Appelle der Gemeindeverwal-
tung stoßen, mit Wasser sparsam umzugehen. Das 
war Anfang des letzten Jahrhunderts nicht anders als 
in den 40er und 50er Jahren.

Im wasserarmen Württemberg war das kühle Nass 
ein kostbares Gut, erst recht in der Landeshauptstadt 
mit ihrer großen Zahl an Einwohnern und der rasch 
wachsenden Industrie. Der Wassermangel bedrohte 
die Entwicklung der aufstrebenden Residenzstadt und 
der darum gruppierten Städte und Gemeinden.

Aber wie der Wassernot Herr werden? 1909 legte das 
„Königliche Bauamt für das öffentliche Wasserversor-
gungswesen“ einen genialen Plan vor. Warum nicht 
das Wasser dort fassen, wo es in Hülle und Fülle als 
Grundwasser ansteht? Denn selbst ein Gebirgszug 
wie die Schwäbische Alb zwischen der „Quelle“ und 
dem Verbraucher war dank neuer technischer Mög-
lichkeiten des Industriezeitalters keine unüberwindli-
che Barriere mehr.

Die Idee: Mittels einer Fernleitung sollte Wasser nach 
Stuttgart und den Gemeinden am mittleren Neckar 
gepumpt werden. König Willhelm II. ordnete am 8. 
Juni 1912 an, „in der Donauniederung zwischen Lan-
genargen und Sontheim ein Wasserwerk mit einer 
größeren Anzahl von Gemeinden des Landes dienen-
den Wasserleitung herzustellen“.

Bereits fünf Jahre später, am 1. Juli 1917, ging die 
großkalibrige Fernleitung in Betrieb. Damit floss erst-
mals Grundwasser aus dem Donauried in die Städte 
und Gemeinden am mittleren Neckar.
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Unerlaubte  
Grüngutablagerungen im Wald
Bequemlichkeit und Ordnungswidrigkeit kann teuer 
werden

Mit dem Häckselgutlagerplatz und der dort beste-
henden Möglichkeit Baumschnitt, Häckselgut, Rasen-
schnitt und Laub kostenlos anliefern zu können, bietet 
die Gemeinde für die Grundstückseigentümer einen 
optimalen, kostenlosen Service. 

Leider müssen wir feststellen, dass trotz dieses An-
gebots teilweise erhebliche Mengen an Grüngut und 
Gartenabfällen an den Waldrändern abgelagert werden. 
Besonders betroffen sind u.a. auch Wanderparkplätze 
und in überörtliche Straßen einmündende Waldwege.

Unerlaubte Grüngutablagerung im Wald ist alles ande-
re als eine Bagatelle. Vielmehr stellt dies eine illegale 
Abfallentsorgung dar, für die auch Bußgelder verhängt 
werden können. Denn letztlich muss das illegal ent-
sorgte Material auf Kosten der Allgemeinheit beseitigt 
werden. 

Wer im Wald Gartenabfälle, Baum- und Gehölzschnitt 
illegal entsorgt, schadet auch dem Ökosystem mit teils 
gravierenden Folgen. So sind beispielsweise Gartenab-
fälle häufig Ursache für die Ausbreitung der sogenann-
ten Neophyten wie Goldrute und indisches Springkraut, 
die dann häufig seltene einheimische Pflanzenarten 
verdrängen. Schnittgut und Gartenabfälle sind auch 
rein optisch keine Zierde für unsere Wälder.

Auf der Homepage des Abfallwirtschaftsbetriebs un-
ter www.abfall-kreis-tuebingen.de findet man wertvolle 
Informationen zur Häckselgutabfuhr und Tipps zum 
Kompostieren. Gerade die Kompostierung produziert 
wertvollen Humus, der dann wieder im Garten einge-
setzt werden kann. 

Der Häckselplatz 
der Gemeinde 
ist montags bis 
samstags von 
8:00 bis 20.00 
Uhr geöffnet.

Kostenlose  
Entsorgungsmög-
lichkeit auf dem 
Häckselgutplatz



2

Amtsblatt
Dettenhausen Donnerstag, 18. August 2016

die größte Fernwasserversorgung in Deutschland, wären 
der wirtschaftliche Aufschwung und der heutige Wohl-
stand Baden-Württembergs kaum möglich gewesen.

Gespeist vom ewigen Schnee

Der BWV holt das Wasser in 60 m Tiefe aus dem Über-
linger See. Sechs große Pumpen befördern es in die 
Aufbereitungsanlage auf den Sipplinger Berg (Foto). Bis zu 
9000 l Bodenseewasser in der Sekunde wird auf den Berg 
geschafft, dies entspricht dem Inhalt von 45 Badewannen.

In der Aufbereitungsanlage wird es gefiltert und dann 
auf seine lange Reise tief unter der Alb hindurch in 
fast exakt nördlicher Richtung in die Landeshauptstadt 
und viele weitere Städte geschickt. Für die Städte wie 
Tuttlingen, Rottweil, Albstadt und Balingen sowie Dörfer 
auf der Baar und der südlichen Alb wurde eine eigene 
Fernleitung gebaut.

Die BWV gibt heute 127 Millionen Kubikmeter Trinkwas-
ser pro Jahr an 176 Mitgliedsgemeinden und –verbände 
ab. 3,7 Millionen Baden-Württemberger trinken Wasser 
aus dem Bodensee, der vom Rhein und seinen Zuflüs-
sen und damit vom ewigen Schnee der Schweizer und 
Vorarlberger Alpen gespeist wird. Die Landeswasser-
versorgung liefert gegenwärtig 220 Kommunen mit 2,5 
Millionen Einwohnern jährlich 85 Millionen Kubikmeter 
Wasser. 

Wasserversorgung von Dettenhausen durch die ASG

Dettenhausen bezieht über den Zweckverband Ammer-
tal-Schönbuchgruppe (ASG) von der Landeswasserver-
sorgung Bodenseewasser. Aus der Wassernot der Städte 
und Gemeinden nördlich des Naturparks Schönbuch he-
raus wurde am 20. Januar 1926 der Zweckverband Am-
mertal-Schönbuchgruppe für die Wasserversorgung ge-
gründet. 1961 trat diese der Bodenseewasserversorgung 
bei und es wurde Bodenseewasser nach Dettenhausen 
geliefert. Das Unternehmensziel des Zweckverbandes ist 
die zuverlässige Versorgung seiner Mitglieder und damit 
der Verbraucher mit qualitativ hochwertigem Trinkwasser 
zu jeder Zeit. Heute leben rund 120.000 Menschen im 
Versorgungsgebiet der Ammertal-Schönbuchgruppe.

Mehr zur Bodenseewasserversorgung finden Sie auf 
www.zvbwv.de und zur Ammertal-Schönbuchgruppe auf 
www.asg-gruppe.de. Dort können Sie auch die aktuellen 
Ergebnisse der Trinkwasseruntersuchungen einsehen.

In der Folgezeit wurde das Unternehmen immer mehr 
ausgebaut. Am 1. Juni 1965 wurde der Zweckverband 
Landeswasserversorgung gegründet und damit der Schritt 
zum selbstständigen kommunalen Unternehmen vollzo-
gen. Das Wiederaufblühen der Wirtschaft vor 50 Jahren 
und die wachsende Bevölkerung brachten es an den 
Tag: Noch mehr Wasser brauchten Land und Stadt. Hin-
zu kam, dass viele Landesteile wie beispielsweise an und 
auf der südlichen Alb auch unter Wassermangel litten.

Gründung der Bodenseewasserversorgung
Was lag näher, als die unerschöpflich scheinenden Re-
serven des Bodensees anzuzapfen? Zunächst schlossen 
sich 13 Städte 1954 zum Zweckverband Bodenseewas-
serversorgung (BWV) zusammen. Im ersten Betriebsjahr, 
lieferte der Bodensee 26 Millionen Kubikmeter, im extrem 
trockenen Jahr 1973 bereits 130 Millionen Kubikmeter.

Die Gründung des Zweckverbandes Bodensee-Wasser-
versorgung am 25. Oktober 1954 gehört zu den her-
ausragendsten kommunalen Leistungen in Baden-Würt-
temberg. Die kommunale Solidarität bedeutet für die 
beteiligten Gemeinden Zuverlässigkeit und Kontinuität: 
Hohe Versorgungssicherheit, beste Trinkwasserqualität 
und extrem niedrige Preise. Wasser ist nicht nur das 
wichtigste Lebensmittel, sondern auch ein wichtiger 
Standortfaktor. Ohne die Bodensee-Wasserversorgung, 
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Wasser aus dem Bodensee 

Herzlichen Glückwunsch
Herr Reinhold Schmidt, wohnhaft in der 
Mühlhaustraße 23, vollendet am 19.08.2016 
sein 80. Lebensjahr

Frau Brigitte Edelmann, wohnhaft in der 
Sofienstraße 2, vollendet am 19.08.2016 
ihr 71. Lebensjahr.

Herr Karl Heinz Küster, wohnhaft in der  
Einsiedelstraße 1, vollendet am 20.08.2016  
sein 89. Lebensjahr.

Herr Günter Golle, wohnhaft in der  
Waldenbucher Straße 23, vollendet am 21.08.2016  
sein 76. Lebensjahr.

Herr Egon Arno Kopp, wohnhaft in der  
Karl-Benz-Straße 41, vollendet am 22.08.2016  
sein 85. Lebensjahr.

Herr Heinz Theo Schnerring, wohnhaft in der  
Lindenstraße 20, vollendet am 23.08.2016  
sein 72. Lebensjahr.

Die Gemeinde gratuliert den Jubilaren recht herzlich 
und wünscht ihnen für die weitere Zukunft alles 
Gute.

Thomas Engesser

Bürgermeister

Blick auf die Aufbereitungsanlage in Sipplingen am Bodensee
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Bitte Halte- und  
Parkverbote 
beachten und Durchfahrt 
für Feuerwehr- und  
Rettungsfahrzeuge  
freihalten

Kontrollen durch den Gemeindlichen Vollzugsdienst 
auch in der Ferienzeit

Bei der Führerscheinprüfung hat es jede/r gewusst: Nach 

§ 12 Abs. 1 Nr. 1 Straßenverkehrsordnung ist das Halten 
an engen Straßenstellen verboten.

Auch wann eine Straßenstelle als eng zu bezeichnen ist, 
ist manchen Autofahrern nicht leider mehr so geläufig. 
Laut gängiger Rechtssprechung muss beim Halten eine 
Mindestdurchfahrtsbreite von 3 Metern auf der Fahr-
bahn frei bleiben. Zu beachten ist diese Zufahrtsbrei-
te auch bei gegenüber parkenden Fahrzeugen. Diese 
Mindestdurchfahrtsbreite errechnet sich aus der max. 
Breite der zum Straßenverkehr zugelassenen Fahrzeuge 
einschließlich der Außenspiegel.

Die Vorschrift hat den Zweck, vor allem in nicht allzu 
breiten Straßen die Durchfahrt für Rettungs- und Ein-
satzfahrzeuge ohne Zeitverzögerung sicher zu stellen 
und die Sicherheit im Straßenverkehr zu gewährleisten.
Der Gesetzgeber hat sich bewusst für gesetzliche Verbo-
te entschieden, um den Schilderwald nicht noch größer 
werden zulassen. Aus diesem Grund ordnet die Stra-
ßenverkehrsbehörde auch keine Halteverbotsschilder zur 
Verdeutlichung gesetzlicher Verbote an. 

Straßenverkehrsordnung gilt rund um die Uhr und auch 
in der Ferienzeit
Die Einhaltung der Halte- und Parkverbote wird durch 
den gemeindlichen Vollzugsdienst kontrolliert. Wir emp-
fehlen den Kfz-Halterinnen und -Haltern zur Vermeidung 
von gebührenpflichtigen Verwarnungen die nach § 12 
der Straßenverkehrsordnung bestehenden Halte- und 
Parkverbotsregelungen  Straßenverkehrsordnung zu be-
achten.

§ 12 Straßenverkehrsordnung: Halten und Parken 

(1) Das Halten ist unzulässig 

1.  an engen und an unübersichtlichen Straßenstellen, 
2.  im Bereich von scharfen Kurven, 
3.  auf Einfädelungs- und auf Ausfädelungsstreifen, 
4.  auf Bahnübergängen, 
5.  vor und in amtlich gekennzeichneten Feuerwehrzu-

fahrten. 

(2)   Wer sein Fahrzeug verlässt oder länger als drei 
Minuten hält, der parkt. 

(3)  Das Parken ist unzulässig 

1.   vor und hinter Kreuzungen und Einmündungen bis 
zu je 5 m von den Schnittpunkten der Fahrbahn-
kanten, 

2.   wenn es die Benutzung gekennzeichneter Parkflä-
chen verhindert, 

3.   vor Grundstücksein- und -ausfahrten, auf schmalen 
Fahrbahnen auch ihnen gegenüber, 

4.   über Schachtdeckeln und anderen Verschlüssen, 
wo durch Zeichen 315 oder eine Parkflächenmar-
kierung (Anlage 2 Nummer 74) das Parken auf 
Gehwegen erlaubt ist, 

5.  vor Bordsteinabsenkungen. 

(3a)   Mit Kraftfahrzeugen mit einer zulässigen Gesamt-
masse über 7,5 t sowie mit Kraftfahrzeuganhängern 
über 2 t zulässiger Gesamtmasse ist innerhalb ge-
schlossener Ortschaften 

1.  in reinen und allgemeinen Wohngebieten, 
2.  in Sondergebieten, die der Erholung dienen, 
3.  in Kurgebieten und 
4.  in Klinikgebieten 
  das regelmäßige Parken in der Zeit von 22.00 bis 

06.00 Uhr sowie an Sonn- und Feiertagen unzu-
lässig. Das gilt nicht auf entsprechend gekenn-
zeichneten Parkplätzen sowie für das Parken von 
Linienomnibussen an Endhaltestellen. 

(3b)   Mit Kraftfahrzeuganhängern ohne Zugfahrzeug darf 
nicht länger als zwei Wochen geparkt werden. Das 
gilt nicht auf entsprechend gekennzeichneten Park-
plätzen. 

(4)   Zum Parken ist der rechte Seitenstreifen, dazu ge-
hören auch entlang der Fahrbahn angelegte Park-
streifen, zu benutzen, wenn er dazu ausreichend 
befestigt ist, sonst ist an den rechten Fahrbahnrand 
heranzufahren. Das gilt in der Regel auch, wenn 
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Härtebereiche für das Trinkwasser 

Bodenseewasser ist „mittelhart“
Nach § 9 des Gesetzes über die Umweltverträglich-
keit von Wasch- und Reinigungsmitteln (Wasch und 
Reinigungsmittelgesetz, WRMG) sind die Wasserver-
sorgungsunternehmen verpflichtet, dem Verbraucher 
die Härtebereiche des Trinkwassers statt mit der bis-
herigen Bezeichnung dH (deutscher Härtegrad) wie 
folgt anzugeben:

•	Härtebereich weich: weniger als 1,5 Millimol Calci-
umcarbonat je Liter (entspricht 8,4 °dH) 

•	Härtebereich mittel: 1,5 bis 2,5 Millimol Calciumcar-
bonat je Liter (entspricht 8,4 bis 14 °dH) 

•	Härtebereich hart: mehr als 2,5 Millimol Calciumcar-
bonat je Liter (entspricht mehr als 14 °dH) 

Die Härtebereiche sind vor allem für eine Gewässer 
schonende Waschmitteldosierung wichtig. 

Die Härtebereiche beruhen auf europäischem Recht; 
die EG-Detergenzien-Verordnung verpflichtet die 
Waschmittelhersteller zur Angabe von Dosierungs-
empfehlung für diese drei Härtebereiche.

Das im Verbandsgebiet der Ammertal-Schönbuchgrup-
pe verteilte Trinkwasser befindet sich grundsätzlich im 
Härtebereich mittel (entspricht 8,4 bis 14° dH).
Weitere Informationen zum Trinkwasser finden Sie 
auf der Internetseite der Ammertal-Schönbuchgruppe 
www.asg-gruppe.de
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man nur halten will; jedenfalls muss man auch 
dazu auf der rechten Fahrbahnseite rechts bleiben. 
Taxen dürfen, wenn die Verkehrslage es zulässt, 
neben anderen Fahrzeugen, die auf dem Seiten-
streifen oder am rechten Fahrbahnrand halten oder 
parken, Fahrgäste ein- oder aussteigen lassen. So-
weit auf der rechten Seite Schienen liegen sowie 
in Einbahnstraßen (Zeichen 220) darf links gehalten 
und geparkt werden. Im Fahrraum von Schienen-
fahrzeugen darf nicht gehalten werden. 

(4a)   Ist das Parken auf dem Gehweg erlaubt, ist hier-
zu nur der rechte Gehweg, in Einbahnstraßen der 
rechte oder linke Gehweg, zu benutzen. 

(5)   An einer Parklücke hat Vorrang, wer sie zuerst un-
mittelbar erreicht; der Vorrang bleibt erhalten, wenn 
der Berechtigte an der Parklücke vorbeifährt, um 
rückwärts einzuparken oder wenn sonst zusätzliche 
Fahrbewegungen ausgeführt werden, um in die Park-
lücke einzufahren. Satz 1 gilt entsprechend, wenn an 
einer frei werdenden Parklücke gewartet wird. 

(6)   Es ist platzsparend zu parken; das gilt in der Regel 
auch für das Halten. 

Keine Parkplatzprivilegien
Im öffentlichen Straßenraum gibt es keine persönlichen 
Parkberechtigungen. Einen Anspruch, sein Fahrzeug auf 
öffentlicher Straße vor dem eigenen Grundstück abstel-
len zu können, besteht nicht. Zwar ist das Parken mit 
zugelassenen Kraftfahrzeugen auch für längere Zeit auf 
der öffentlichen Verkehrsfläche im Rahmen der StVO 
erlaubt, doch sollte jeder Kfz-Halter bestrebt sein, sein 
Fahrzeug auf privater Grundstücksfläche abzustellen; da-
für sind die privaten Kfz-Stellplätze und Garagen be-
stimmt.

Zuschuss zur Pflanzung von Obstbäumen
Antragsstellung bis 15.11.2016
Das Landratsamt Tübingen, Abteilung Landwirtschaft - 
gewährt in diesem Jahr wieder einen Zuschuss für die 
Pflanzung von Obsthochstämmen auf Streuobstwiesen 
der Gemarkung Dettenhausen. Der Zuschuss beträgt 
pauschal 15.- € je gepflanztem Obsthochstamm. 

Folgende Auflagen müssen eingehalten werden:

1.  Pflanzung auf Streuobstwiesen (landwirtschaftli-
chen Grundstücken) der Gemarkung Dettenhau-
sen, als Ersatzpflanzung für abgängige Bäume 
oder zur Schließung von Lücken im Baumbestand

2.  Pflanzung von Obsthochstämmen (Apfel, Birne, Kir-
sche, Walnuss) mit einer Stammhöhe von 1,60 m

3.  Bei der Pflanzung sind die nachbarrechtlichen 
Grenzabstände zu beachten.

4.  Pflanzungen innerorts, in Hausgärten und auf ein-
gezäunten Freizeitgrundstücken sind nicht zuwen-
dungsfähig.

5. Es sind Originalbelege vorzulegen.

Formlose Anträge auf Gewährung eines Zuschusses 
können bis spätestens 15.11.2016 beim Bürgermeister-
amt (Bauverwaltung) gestellt werden. Dabei sind die An-

zahl der gepflanzten Bäume, das Pflanzgrundstück (Flur-
stücknummer), die Kosten, der Antragsteller und seine 
Bankverbindung anzugeben. Zum Nachweis der Kosten 
müssen die Originalkaufbelege vorgelegt werden. 

Ferner weisen wir darauf hin, dass die Bezuschussung 
auf 50 Bäume in der Gemeinde begrenzt ist. Sollten da-
rüber hinaus Zuschüsse beantragt werden, muss der Zu-
schuss pro Antragsteller entsprechend begrenzt werden.
Bei Rückfragen können Sie sich gerne an das Bürger-
meisteramt, Herrn Frank, unter Telefon 07157 12630, 
oder das Landratsamt Tübingen, Frau Müßler, Tel. 07071 
2074056 wenden. 

Abfuhrtermine und Öffnungszeiten
Biotonne Gelber Sack
Dienstag, 23.08.2016 Freitag, 26.08.2016
Dienstag, 30.08.2016 Freitag, 09.09.2016

Restmüll Altpapier
Mittwoch, 31.08.2016 Samstag, 27.08.2016
Mittwoch, 14.09.2016

Problemstoffsammelstelle
Freitag,19.08.2016
15:00 – 17:00 Uhr
Geschlossen am 26.08. und 02.09.

Häckselgut-Lagerplatz
Montag - Samstag
8:00 – 20:00 Uhr

Müllwecker
Gerne informiert Sie der Abfallwirtschaftsbetrieb nach 
einer Registrierung auf www.abfall-kreis.tuebingen.de 
per E-Mail rechtzeitig vor der Leerung Ihrer Abfallbe-
hälter bzw. vor der Sammlung spezieller Abfälle.

Agentur für Klimaschutz
Energieberatung im Rathaus
Noch freie Beratungstermine am 
23.08.2016
Die Agentur für Klimaschutz bietet 
kostenlose und neutrale Erstberatungen von ausgebil-
deten Fachkräften zu Wärmedämmung und Heizungs-
anlagen auch in unserer Gemeinde an. Ratsuchende 
Bürgerinnen und Bürger erhalten bei den Beratungster-
minen eine erste Grobeinschätzung der zu empfehlenden 
Maßnahmen, Hinweise zur Energieeinsparung und zu 
möglichen Förderungen sowie Tipps zur Umsetzung.
Nutzen Sie die kostenlose Beratungsleistung der Agentur 
für Klimaschutz! 

Nächste Termine
Dienstag: 06.09. und 20.09.2016

Terminvereinbarung:
Frau Walker, Bauverwaltungsamt, Tel. 07157/126-32, Fax -15,
E-Mail: liane.walker@dettenhausen.de

Fortsetzung von Seite 4
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Damit der Energieberater sich auf das Beratungsge-
spräch vorbereiten kann, sollten Sie bei der Terminver-
einbarung aus dem Sie aus dem folgenden Themen-
katalog den Sie interessierenden Themenschwerpunkt 
angegeben: Wärmedämmung, Heizung und Warmwas-
serbereitung, Solaranlagen (Warmwasserbereitung), Pho-
tovoltaikanlagen, Förderprogramme und Finanzierungen. 
Die Berater erstellen im Rahmen der Erst- und Impuls-
beratung keine Handwerker-Angebotsauswertungen und 
Stromsparberatungen.

Fundsachen
1 schwarzes Herrenfahrrad Marke CYCO
1  Kunststofftasche mit Rosenmotiv  

(Inhalt Babysachen)

Kirchliche Mitteilungen

Evangelische Kirche

Evang. Pfarramt Kirchstr. 10, Tel. 520713, Fax 520715
Pfarrerin Silvia Kreuser und Pfarrer Martin Kreuser. Das 
Pfarramtsbüro ist besetzt Di + Fr 9 - 12 Uhr. Mehr Infos 
unter www.evangelische-kirche-dettenhausen.de

Herzliche Einladung zum Gottesdienst am Sonntag, 
21. August um 10 Uhr, den Pfarrerin Silvia Kreuser mit 
der Gemeinde feiert. 
Das Opfer ist für Aufgaben unserer Kirchengemeinde 
bestimmt.
Kein Fahrdienst in den Sommerferien.

PRAHA war die Radler-Reise wert!

Die 7 wackeren Radler beim Grenzübertritt in den Böhmerwald

Mit Küchen- und Zeltanhänger sowie Satteltaschen, 
Schlafsack und Isomatte und regenfester Kleidung bes-
tens ausgestattet radelte das 7-köpfige Team unter Lei-
tung von Ulrike Clement und Pfarrer Martin Kreuser in 

Notdienste

Notrufnummern
Polizei 110
Notruf (Feuerwehr u. Rettungsdienst/Notarzt) 112

Ärztlicher Notfalldienst
Wochenende/Feiertag:
Freitag 16 - 23 Uhr, Vorfeiertag 19 - 23 Uhr, Samstag/
Sonntag/Feiertag 8 - 23 Uhr ist die Notfallpraxis an der 
Filderklinik besetzt. Begeben Sie sich bitte ohne Voranmel-
dung dorthin: Im Haberschlai 7, Filderstadt-Bonlanden. Sie 
benötigen für den Notdienst Ihre Krankenversicherungskarte.
Montag bis Donnerstag sowie dringende Hausbesuche 
bleiben unverändert!
Wegbeschreibung zur Filderklinik ab Dettenhausen
In Waldenbuch bei der Tankstelle rechts nach Nürtingen, 
Ausschilderung zur Burkhardtsmühle folgen, dort links 
nach Filderstadt-Plattenhardt, am Ortseingang von Filder-
stadt-Plattenhardt geradeaus, Klinik auf der rechten Seite.
Montag bis Donnerstag
gilt für alle Notfälle ab 19 Uhr die Vermittlung über die 
Leitstelle unter Tel. 116 117.
Für dringende Hausbesuche erreichen Sie zur Vermitt-
lung des Hausbesuchs die Leitstelle des DRK ebenfalls 
unter der Telefonnummer 116 117.
In lebensbedrohlichen Fällen alarmieren Sie bitte den 
Rettungsdienst unter der Notrufnummer 112.

Ärztlicher Bereitschaftsdienst
Vermittlung der zuständigen Notfallpraxis 116 117

Notdienste der Kreisärzteschaft Tübingen
Rufbereitschaft von 19 bis 7 Uhr 07071 791071

Krankentransporte
07071 19222

Zahnärztlicher Notdienst
Zu erfragen unter Tel.-Nr. 01805 911670

Kinderärztlicher Notdienst
in der Kinderklinik, Kreiskrankenhaus Böblingen
Montag bis Freitag ab 19.30 Uhr
Samstag ab 9.00 Uhr (keine Voranmeldung)

Diakoniestation
Diensthabende Pflegefachkraft, Telefon 6697-300

Polizeiposten und Freiwillige Feuerwehr
Polizeiposten Dettenhausen 07157 535220
Polizeirevier Tübingen 07071 972-8660
Feuerwehrkommandant M. Burkhardt 07157 7054574
Stv. FW-Kommandant D. Bauer 0176 62008318
Stv. FW-Kommandant H. Mögle 07157 532089

Störungsdienste
Gas
EnBW 0711 28944250

Wasserrohrbruch
Ortsbauamt Dettenhausen 07157 126-50
Ammertal-Schönbuchgruppe 0800 8151815

Stromausfall
Stadtwerke Tübingen 07071 157-111
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